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Diplomvolkswirt Dr. GOTTHOLD IRMISCH, Berlin:
Die nachstehenden Ausführungen sollen einige Pro

bleme behandeln, mit denen sich das Staatliche Ver
tragsgericht bisher nur vereinzelt beschäftigt hat, die 
aber, wenn die unlösbare Verbindung des Allgemeinen 
Vertragssystems mit dem Plangeschehen, insbesondere 
mit der Finanzplanung, von allen Beteiligten völlig er
kannt wird, in der Rechtsprechung des Vertragsgerichts 
noch eine erhebliche Rolle spielen werden. Dabei soll 
von zwei Fällen ausgegangen werden, zu denen das 
Staatliche Vertragsgericht Stellung genommen hat:

Ein Projektierungsbetrieb klagte vor dem Staatli
chen Vertragsgericht eines Bezirks gegen einen Plan
träger auf Zahlung von Verzugszinsen, da die Ge
bührenrechnung nicht rechtzeitig beglichen wurde. In 
der Verhandlung behaupteten die Parteien, die Deut
sche Investitionsbank habe die Beträge nicht recht
zeitig angewiesen. Mit Rücksicht auf dieses Vorbringen 
fragte das Vertragsgericht bei der Deutschen Investi
tionsbank an, ob sie die entstandenen Verzugszinsen 
in Höhe von 75 DM erstatten wolle. Die Bank wies 
darauf hin, daß jsie die Beträge aus einem Fonds, den 
sie im Aufträge der Staatlichen Plankommission ver
walte, lediglich dann bezahlen könne, wenn die ord
nungsmäßige Erledigung der Projektierungsaufgabe 
an Hand von Unterlagen nachgewiesen werde. Im 
übrigen sei die Zuständigkeit des Staatlichen Vertrags
gerichts nicht gegeben, denn die Deutsche Investitions
bank sei nicht Vertragspartner im Sinne des Allge
meinen Vertragssystems und könne auch nicht gemäß 
§ 10 der Verfahrensordnung für das Staatliche Ver
tragsgericht vom 0. März 1952 (GBl S. 208) verurteilt 
werden, da sie den Beteiligten als Haushaltsorganisa
tion gegenübertrete.

In dem anderen Falle wurde die Deutsche Investi
tionsbank vom Staatlichen Vertragsgericht zur Tragung 
eines Teils der Verzugszinsen nach § 10 der Verfah
rensordnung verurteilt mit der Begründung, sie habe 
die Verzögerung bei der Ausreichung eines Darlehns 
an einen Angehörigen der Intelligenz zusammen mit 
dem Förderungsausschuß und der Baubetreuung ver
schuldet. Das Vertragsgericht ließ sich jedoch nicht er
schöpfend darüber aus, ob die Hingabe eines Darlehns 
an einen Angehörigen der Intelligenz sich als Vertrag 
im Sinne des Allgemeinen Vertragssystems darstelle, 
denn erst damit liegen die Voraussetzungen für die 
Anwendung des § 10 der Verfahrensordnung vor.

Diese Beispiele zeigen, daß es sich um zwei Fragen
komplexe handelt, und zwar

L um die Bedeutung der Rechtsbeziehungen zwischen 
einer Haushaltsorganisation, insbesondere einer Bank, 
einerseits und einem dm Regelfall nach dem Prinzip 
der wirtschaftlichen Rechnungsführung organisierten 
Betrieb mit eigener Rechtspersönlichkeit andererseits,

2. um die mittelbare Regreßhaftung einer Haus
haltsorganisation (Bank), insbesondere wegen nicht 
rechtzeitiger Bereitstellung von Mitteln, gegenüber ei
nem im Regelfall nach dem Prinzip der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung organisierten Betrieb, der von einem 
Vertragspartner wegen Vertragsverletzung m Anspruch 
genommen wird.

Es handelt sich hier nicht um die Fälle, in denen 
Haushaltsorganisationen mit volkseigenen Betrieben 
unmittelbar Lieferungs- oder Leistungsverträge abge
schlossen haben, so daß sich die Beteiligten als echte 
Vertragspartner im Sinne des Allgemeinen Vertrags
systems gegenübertreten, wie z. B. bei einem Bau
leistungsvertrag zwischen dem Rat eines Kreises und 
einem volkseigenen Baubetrieb über die Errichtung 
eines Kreiskrankenhauses. Wenn in einem solchen Fall 
die Haushaltsorganisation den Vertrag verletzt, dann 
ist selbstverständlich eine Vertragsstrafe verwirkt oder 
ein Schadensersatzanspruch entstanden.

Vielmehr sind hier diejenigen Beziehungen zwischen 
einer Haushaltsorganisation, insbesondere einer Bank,

und einem volkseigenen Betrieb gemeint, die sich aus. 
der Ausreichung von Investitionsgeldern, Richtsatz
plankrediten oder aus der Erledigung von Rechnungs- 
einzugs-Aufträgen ergeben. Es sind vorzugsweise fis
kalische Beziehungen zu Haushaltsorganisationen, die- 
wegen der besonderen Schwierigkeiten der Aufgaben': 
als Spezialinstitute dem Ministerium der Finanzen zu-- 
geordnet sind, oder die, wie die Deutsche Notenbank, 
eine einem Ministerium entsprechende Instanz sind. 
Man kann diese besonderen Rechtsverhältnisse jedoch 
nicht als Ausdrucksform staatlicher Hoheitsrechte be
trachten, da dieser Rechtsbegriff liberalem Rechts
denken entspringt und im herkömmlichen Sinne im 
System unseres Rechts keinen Platz mehr haben* kann, 
da er den Gegensatz zwischen Staat und Mehrheit der 
Bevölkerung zum Ausdruck bringt. Es empfiehlt sich, 
diese Verhältnisse als „fiskalische Beziehungen beson
derer Art“ zu bezeichnen.

Diese „fiskalischen Beziehungen besonderer Art“ 
stellen sich nach meiner Ansicht nicht als Verträge nach 
dem Allgemeinen Vertragssystem dar. und zwar ganz 
gleich, ob es sich um unmittelbare Beziehungen zwi
schen einer Bank und einem volkseigenen Betrieb oder 
um ein Regreßverhältnis handelt.

Mit Rücksicht darauf ist für diese Rechtsbeziehungen 
das Staatliche Vertragsgericht nicht zuständig, da es 
nach dem gegenwärtigen Stand unserer Rechtsentwick
lung nur Streitfälle aus Verträgen nach dem Allge
meinen Vertragssystem entscheidet und damit zugleich 
die Grundsätze des Allgemeinen Vertragssystems wei
terentwickelt. Das Staatliche Vertragsgericht hat jedoch 
nicht den Charakter eines Verwaltungsgerichts mit um
fassender Zuständigkeit; vielmehr gilt hier das sog. 
Enumerationsprinzip auf Grund der Rechtsvorschriften 
über das Allgemeine Vertragssystem. Eine so junge 
Institution wie das Staatliche Vertragsgericht sollte 
seine Zuständigkeit auf das Gebiet der Finanzplanung 
und der Finanzwirtschaft vorerst nicht ausdehnen. Die
ses schwierige Gebiet, das sich zudem in einer umwäl
zenden Entwicklung befindet, vermögen .nur Spezialisten 
erschöpfend zu beurteilen, die sich täglich mit dieser 
Materie beschäftigen und die bei Meinungsverschieden
heiten in den meisten Fällen Vertreter der einen oder 
anderen Partei sind. Der Umstand, daß der Ministerrat 
die Finanzierung .und Kontrolle der volkseigenen Bau
wirtschaft mit Rücksicht auf das Erfordernis bautech
nischer Beurteilung bei der Durchführung dieser Auf
gaben der Deutschen Investitionsbank und nicht dem, 
Haushalt und der Deutschen Notenbank übertragen hat, 
zeigt, daß besondere Kenntnisse und Erfahrungen bei 
der Entscheidung solcher Spezialprobleme als notwen
dig erachtet werden.

Es erscheint erforderlich, noch ausführlicher darzu
legen, warum die Bestimmungen über das Allgemeine 
Vertragssystem nicht auf die „fiskalischen Beziehungen 
besonderer Art“ zur Anwendung gelangen können,.

Das hat zunächst einen formalen Grund, der aber 
letztlich materielle Ursachen hat. Überall dort näm
lich, ,wo die Beziehungen der Partner nicht durch Ver
träge zu regeln sind, können auch die Bestimmungen 
des Allgemeinen Vertragssystems nicht angewendet 
werden. Es ist daher notwendig, den Abschluß von 
Verträgen auf solche über die Lieferung von Materi
alien oder die Ausführung von Leistungen zu beschrän
ken. Dabei muß darauf geachtet werden, daß die Lei
stungen einer Partei nicht den Charakter einer Ge
bühr tragen oder sich als wirtschaftspolitische Maß
nahme darstellen.

Zur Erläuterung einige Beispiele: Die Deutsche In
vestitionsbank reicht an den Investitionsträger ohne 
Gegenleistung Mittel aus zur Bezahlung von Rechnun
gen für Bauleistungen und Ausrüstungen, wenn ihr 
eine ausreichende Dokumentation, insbesondere ausrei
chende Kalkulationsunterlagen, vorgelegt werden. Ihr 
Verhältnis zu dem Investitionsträger ist eine fiskalische 
Beziehung besonderer Art, die nicht Ausdrucksform des 
Allgemeinen Vertragssystems, sondern eine Maßnahme 
des Haushalts zur Rekonstruktion unserer Wirtschaft
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